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B. Sc. Psychologie:  

Nachweis über ein Pflichtpraktikum (PO14) 

Name und Adresse  

der Praktikumsstelle 
 

Name Praktikant:in 

 

 

 

Zeitraum des Praktikums 
 

 

Das oben benannte Praktikum erfüllt die Vorgaben für das Pflichtpraktikum im B. Sc. Psychologie (PO14): 

 

- Das Pflichtpraktikum umfasst insgesamt 420 Stunden, die entweder zusammenhängend in einer Praktikumsstelle 

absolviert oder auf bis zu drei hinreichend unterschiedliche Teilpraktika in einem Umfang von jeweils mindestens 

140 Stunden aufgeteilt werden.  

- Forschungspraktika an einer universitären Einrichtung sind in vollem Umfang möglich, davon jedoch maximal 

210 Stunden an der Universität Münster. 

- Das Pflichtpraktikum ermöglicht es den Studierenden typische Arbeitsfelder der Psychologie sowie die institutionellen 

Rahmenbedingungen psychologischer Tätigkeiten kennenzulernen. 

- Die Studierenden erhalten die Gelegenheit unter Anleitung die Anwendung wissenschaftlich begründeter Methoden 

der Psychologie zu beobachten und gegebenenfalls erste Erfahrungen in der Anwendung dieser Methoden zu machen. 

- Die Praktika finden üblicherweise statt unter Anleitung einer Diplom-Psychologin/eines Diplom-Psychologen oder ei-

ner Psychologin/eines Psychologen mit dem Abschluss B. Sc. bzw. M. Sc. Psychologie. 

Das Praktikum fand statt unter Anleitung einer Diplom-Psychologin/eines Diplom-Psychologen oder einer  

Psychologin/eines Psychologen mit dem Abschluss B. Sc. bzw. M. Sc. Psychologie. 

Das Praktikum fand nicht statt unter Anleitung einer Diplom-Psychologin/eines Diplom-Psychologen oder ei-

ner Psychologin/eines Psychologen mit dem Abschluss B. Sc. bzw. M. Sc. Psychologie.  
           

Auf begründeten Antrag der Studierenden/des Studierenden kann der Prüfungsausschuss im Fach Psychologie 

einmalig eine berufspraktische Tätigkeit im Umfang von sechs Wochen unter Anleitung von fachfremden Per-

sonen anerkennen. Die Studierenden müssen dies vor Aufnahme des Praktikums mit der Vorsitzenden / des 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses abstimmen. 

 

Hiermit bestätigen wir der Praktikantin / dem Praktikanten _____ Stunden Praktikum entsprechend den oben be-

schriebenen Vorgaben für das Pflichtpraktikum im B. Sc. Psychologie.  

Das Praktikum wurde erfolgreich erbracht. 
 

_________________________________________________ 

Ort, Datum & Unterschrift Vertreter:in der Praktikumsstelle 

 

  


